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Straßenverkehrsbehörde

PK342-StVB, Postfach  60 02 80, 22202 Hamburg Dienststelle PK342-StVB

Wördenmoorweg 78

Bezirksamt 22415 Hamburg

Hamburg - Nord
MR 21
Kümmellstraße 6
20249 Hamburg

Telefon

Zimmer 1.16

Datum 22.01.2024
Aktenzeichen 034/8V/0048092/2024

STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Alsterberg - gesamte Länge der Straße- ausgenommen die Kehre- 22335 Hamburg

1 Anordnung
Das PK342-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs für den

Alsterberg - gesamte Länge der Straße- ausgenommen die Kehre- 22335 Hamburg

folgendes an:
- Neuordnung des ruhenden Verkehrs -

Richten, Auf- und Abbau von Verkehrszeichen und Auftragen von Markierungen sowie das Aufstellen eines Ab-
sperrpfostens - in der gesamten Straße- ausgenommen die Kehre, AO 05/23 erfolgt.

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Siehe Anlage: 240117_Neuordnung_ruhender Verkehr_Höhenstieg

östlicher Straßenbereich: 
Anbringen von VZ 315-57 am LM 2
Anbringen von VZ 315-56 an LM 3
Aufstellen eines Absperrpfostens mit B-Schließung
Aufbau von VZ 315-57 einschl. Pfosten
Aufbringen von VZ 295 (Parkstandsmarkierung, ca. 5,5 m)
Anbringen von VZ 315-58 am LM 4
Abbau von VZ 286-20 und VZ 315-56 einschl. Pfosten
Aufbringen von VZ 295 (Parkstandsmarkierung, ca. 13 m)
Abbau von VZ 286-10 und VZ 315-57 einschl. Pfosten
Anbringen von VZ 315-58 am LM 5
Aufbau von VZ 315-56 einschl. Pfosten

Südlicher Straßenbereich:
Aufbau von VZ 315-56 einschl. Pfosten
Aufbringen von VZ 295 (Fahrstreifenmarkierung, ca. 1,5 m, in Ergänzung zur vorh. Markierung)
Aufbau von VZ 315-58 einschl. Pfosten
Aufbau von VZ 315-58 einschl. Pfosten
Demarkierung von VZ 295 im Bereich der FW-Überfahrt
Richten und säubern von vorh. VZ 315-57
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3 Begründung

Schilder für das halbachsige Gehwegparken sind überwiegend abhandengekommen. Mit der Aufstellung von 
neuen VZ 315 soll genutzter Parkraum in der Straße eindeutig ausgewiesen werden.

Im Einmündungsbereich „Am Oortensiek“ gebührt die Nutzung des Gehweges, im Bedarfsfall, der Feuerwehr. 
Von daher soll ein Absperrpfosten mit B-Schließung befestigt werden.

Kurz vor der Einmündung „Am Oortensiek“ soll, für die Erweiterung des Parkraums, die Parkstandsmarkierung 
(VZ 295) auf ca. 5,5 m ergänzt werden. 

Die eingeschränkte Haltverbotstrecke, in Höhe der Hausnummern 11-15, ist nicht mehr erforderlich, da die Flä-
che auf der gegenüberliegenden Seite neu bebaut wurde und die jetzige Grundstücksein- und Ausfahrt ohne 
Behinderungsprobleme angefahren werden kann. 
Es handelt sich dabei um eine Tiefgarageneinfahrt, die nur von „Kleinstfahrzeugen“ befahren werden kann, die 
keinen großen Schwenkbereich benötigen.

Eine neue Parkstandsmarkierung, vor der Hausnummer 11, ist erforderlich, da diese Fläche zwischen dem weg-
fallenden Haltverbot liegt.

Die Demarkierung von VZ 295, neben Hausnummer 18b, ist erforderlich, da sich dort eine Feuerwehrzufahrt 
befindet und Fahrzeugführer dadurch angewiesen werden sollen, nicht vor dieser Einfahrt zu parken.

Auch um eine Einheitlichkeit und Rechtsicherheit, in Bezug von Ahndungen nach Verstößen der Straßenver-
kehrsordnung, herzustellen, ist die Neuordnung des ruhenden Verkehrs, in der gesamten Straße, erforderlich.

Diese Neuordnung geschah in Abstimmung mit dem Fachbereich Tiefbau - MR 22.

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle 
umgehend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung 
unter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.

Anlage(n)
1 Verkehrszeichenplan

Verteiler

Ablage
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Dienststelle Bezirksamt Datum
Telefon

  

ERLEDIGUNGSMELDUNG

Die durch das PK342-StVB am 22.01.2024 unter dem Aktenzeichen 034/8V/0048092/2024 angeordneten 
straßenverkehrsbehördlichen Maßnahmen wurden am

gemäß Anordnung durchgeführt.

mit folgenden Abweichungen durchgeführt:

nicht durchgeführt, weil

Datum, Name, Unterschrift




